
CORONA - VERHALTENSMAßNAHMEN 

FÜR SCHÜLER 
 

 

 Beim Betreten der Schule/der Klasse 

 

1.) Jede Person, die sich krank fühlt, muss zu Hause bleiben. 

 

2.) Nach Möglichkeit keine öffentlichen Verkehrsmittel benützen! 

 

3.) Es herrscht Maskenpflicht in Öffis, am Schulgelände und im gesamten Schulgebäude. 

Gesischtsvisiere sind erlaubt; die Schule übernimmt dafür aber keine Haftung. 

 

4.) Du nimmst deine eigene Maske von zu Hause mit. Am besten noch eine zweite, falls 

etwas passiert. Ersatzmasken stehen im Ausnahmefall im Sekretariat bereit. 

 

5.) Schüler mit Klassen im EG benützen den Haupteingang, Schüler mit Klassen im 

Untergeschoss benützen den unteren Eingang. 

 

6.) Vor den Eingängen sind Bodenmarkierungen angebracht, um den 1m  

      Abstand einhalten zu können, beim Betreten des Gebäudes Hände  

      desinfizieren. Eine Aufsichtsperson wird das überwachen. 

 

7.) Sofort in die Klasse gehen, den Spind nicht verwenden und den vorgegebenen Platz 

einnehmen. Die Tische sind mit Namen markiert. Die Hausschuhpflicht entfällt. 

 

8.) Die Tischanordnung sowie die Sitzordnung dürfen nicht verändert werden. 

 

 

In der Schule 
 

9.) Jedes Mal, wenn ich den Klassenraum betrete, desinfinziere ich meine Hände. 

Dazu steht beim Waschbecken ein Desinfektionsmittel bereit.  

Das Desinfektionsmittel am Lehrertisch (blaue Flasche) darf nicht vom Schüler 

verwendet werden, da es sich um ein Flächendesinfektionsmittel handelt. 

 

10.) Wenn ich am Platz sitze, darf ich die Maske abnehmen und hänge 

sie auf den Haken, der am Tisch angebracht ist und wo ich 

normalerweise meine Schultasche aufhänge. Sobald ich den Platz, 

aus welchen Gründen auch immer verlasse, setze ich die Maske 

wieder auf. 

 

11.) Nichts wird von einem Tisch zum anderen weitergegeben oder gemeinsam verwendet. 

 

12.) Ich muss auf die Hygienebestimmungen achten! Ich halte Abstand und verzichte auf 

Umarmungen. Innerhalb der Bodenmarkierungen bei den Automaten und beim 

Schülerkopierer steht immer nur ein Schüler. 

Ich wende die Atemhygiene an: Husten und Niesen in gebeugten Ellbogen oder in ein 

Papiertaschentuch, das ich sofort entsorge. Singen und Schreien vermeide ich. 

 

13.) Die Reinigung der Hände muss mehrmals täglich erfolgen, auf jeden Fall nach einem 

Toilettenbesuch und vor dem.  

 

14.) Toilettenbesuche sind nach Möglichkeit während der Stunde zu erledigen und nicht in 

den Pausen. 

 



 

15.) Im Gang zum Sekretariat bzw. zum Konferenzzimmer1 darf sich 

jeweils nur ein Schüler/ eine Schülerin aufhalten. Wir habe beim 

Zugang eine Bodenmarkierung angebracht.  

Dort warten wir, bis wir an der Reihe sind. 

 

16.) In den 5 Minuten Pausen dürfen die Klassen NICHT verlassen werden. 

 

17.) In der 15 Minuten Pause gilt folgende Regelung: 

In ungeraden Kalenderwochen dürfen die 1. und 3. Klassen den Klassenraum 

verlassen (die erste Schulwoche ist eine ungerade Woche). 

In geraden Kalenderwochen dürfen die 2. und 4. Klassen den Klassenraum 

verlassen. Versammlungen in der Pausenhalle sind nicht erlaubt.  

In der ersten Woche dürft ihr während der Pausen nicht ins Freie gehen. Wir 

beobachten das Verhalten der Schüler und entscheiden dann, wie und ob wir diese 

Maßnahme lockern.  

 

18.) Der Bäcker wird bis zum Schulschluss nicht mehr kommen, daher ist es notwendig, 

die Jause von zu Hause mitzunehmen. 

 

19.) Alle HI und VI Schüler nehmen die Jause und das Mittagessen wie gewohnt im 

Speisesaal ein. 

 

20.) Kaffee und Getränkeautomaten können benützt werden. Der Snackautomat wird nicht 

befüllt. 

 

21.) Der gesamte Unterricht findet in euren Klassenräumen statt.  

Ausgenommen sind die Fächer Textiles- und Technisches Werken und Evangelische 

Religion. 

Alle Schüler, die zum Werkunterricht in das Schloss gehen, betreten dieses 

ausschließlich durch den Haupteingang. Die Lehrer warten in den Räumen. 

Der evangelische Religionsunterricht findet im Zeichensaal 2 (BE2) statt. 

 

22.) Nach jeder Unterrichtseinheit muss mindestens 5 Minuten gelüftet werden. 

 

23.) Aus hygienischen Gründen dürfen die Computer der Schule nicht verwendet werden. 

Ausnahme ist der Informatikunterricht in der Oberstufe. Wer einen Computer braucht, 

muss sich einen eigenen Laptop mitnehmen. 

 

24.) Die Eltern und andere schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nur nach 

Terminvereinbarung mit dem Sekretariat oder einer Lehrperson betreten und müssen 

auch dabei einen Mund/Nasenschutz tragen. 

 

25.) Kinder, die sich für die Betreuung an den HÜ Tagen gemeldet haben, gehen durch den 

unteren Eingang sofort in den Physik- oder Biologiesaal. Bitte teilt euch so auf, dass 

nicht alle in einen Raum sitzen. 

 

  

Nach dem Unterricht 
 

26.) Es darf nichts auf dem Tisch oder im Bankfach bleiben.  

Die Aufbewahrung von Schulsachen im Eigentumskasten der Klasse ist erlaubt. 

Alles andere wird wieder mit nach Hause genommen. 

 

27.) Die Sessel werden nicht auf den Tisch gestellt. 


